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Die schriftliche parlamentarische 

Anfrage Nr. 486/J-NR/76, betreffend Praxis des Ministeriums 

bei der Gewährung von Forschungssemestern an Hochschul

professoren, die die Abgeordneten Dr. BUSEK, Dr. E&~CORA, 

Dr. BLENK und Genossen am 11. Juni 1976 an mich richteten, 

beehre ich mich wie folgt< zu beantworten: 

ad 1), 2) und 4) 

Unbeschadet der Beantwortung (Klärung) 

der Frage der Geltung der Dienstpragmatik erfolgt die Ge

währung von Forschungssemestern in sinngemäßer Anwendung 

der §§ 43a und 44 der Dienstpragroatik. Mit der Ausnahme 

das § 17 Abs. ·2-4 Universitäts-Organisat5.onsgesetz (VOG) 

gibt es sonst keine Rechtsgrundlage für die Gewährung 

VOn Forschungssemestern. 

ad 3} 

Überhaupt nicht; denn § 17 UOG normiert 

erstmals für bestimmte akademische z'unktionäre einen Rechts

anspruch auf Freistellung (Forschungssemester) • 
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